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27Elf kurze Einführungsfälle

Lösungen

1.  Einführungsfall

Das Insolvenzverfahren über die Pellet GmbH, einer Herstellerin von Elektroautos, wird am 
4.11.2015 eröffnet. Um welche Klasse von Forderungen handelt es sich jeweils?

a)	 Der Insolvenzverwalter schließt am 5.11.2015 mit der Oily AG einen Vertrag über Lieferung 
von Heizöl gegen einen Kaufpreis von 5000 EUR.

b)	 Die Oily AG hat noch einen Zahlungsanspruch wegen einer Heizöllieferung aus dem Jahr 
2009.

c)	 Die Südbank AG hatte am 20.8.2015 ein Darlehen an die Pellet-GmbH vergeben. Das Darle-
hen ist in Höhe von 500 000 EUR valutiert und am 8.12.2015 zur Rückzahlung fällig. 

Lösung

Teilfrage a)  Es handelt sich um eine Masseforderung nach § 55 I Nr. 1 Var. 1 InsO. 

Teilfrage b)  Da die Forderung vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet 
wurde, handelt es sich um eine Insolvenzforderung, § 38 InsO. 

Die Oily AG kann die Forderung zur Tabelle anmelden, § 174 InsO. Der Verwalter kann 
die Einrede der Verjährung geltend machen, § 214 I BGB. 

Teilfrage c)  Auch diese Forderung wurde vor der Verfahrenseröffnung begründet und 
ist damit eine Insolvenzforderung, § 38 InsO. Die Fälligkeit spielt für die Einordnung der 
Forderung keine Rolle, wie aus dem Wortlaut des § 38 InsO ersichtlich ist.36 

2.  Einführungsfall

Die Lumos AG liefert der Pellet-GmbH Anfang 2015 Aluminium für die Herstellung von An-
hängerkupplungen. Es wird vereinbart, dass die Ware bis zur Bezahlung Eigentum der Lumos 
AG bleiben soll und sich das vorbehaltene Eigentum am Endprodukt fortsetzen soll. Über das 
Vermögen der Pellet-GmbH wird am 4.11.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Lumos AG 
verlangt Herausgabe der Anhängerkupplungen. Zu Recht? 

Lösung 

Ein Anspruch der Lumos AG auf Herausgabe der Anhängerkupplungen könnte sich aus 
den §§ 985, 986 BGB ergeben. Die Lumos AG müsste Eigentümerin und der Insolvenz-
verwalter Besitzer ohne Recht zum Besitz sein. Diesen Anspruch könnte die Lumos AG 
im Insolvenzverfahren nur geltend machen, wenn Sie auf Grund eines dinglichen oder 
persönlichen Rechts geltend machen kann, dass die Anhängerkupplungen nicht zur 
Insolvenzmasse gehören, § 47 InsO, und zudem keine Sicherungsübereignung vorliegt, 
da diese nur zu einem Absonderungsrecht führt, § 51 Nr. 1 Alt. 1 InsO. 

36	 Mit Eröffnung wird die Forderung der Bank AG sofort fällig, § 41 I InsO. Sie kann zur Tabelle 
angemeldet werden, wird jedoch bis zur Fälligkeit abgezinst, § 41 II InsO.
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(1)  Die Lumos AG müsste Eigentümerin sein. 

Ursprünglich war die Lumos AG Eigentümerin des Aluminiums, aus dem die Anhän-
gerkupplungen hergestellt wurden. Aufgrund des Eigentumsvorbehalts stand der 
Übergang des Eigentums unter der aufschiebenden Bedingung der Kaufpreiszahlung, 
§§ 929, 158 I BGB. Die Lumos AG hat daher das Eigentum nicht mit der Lieferung an 
die Pellet GmbH verloren. 

Die Pellet-GmbH könnte jedoch nach § 950 I 1 BGB Eigentümerin geworden sein. Da-
nach erwirbt Eigentum, wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer 
Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, die wertvoller als das Ausgangsprodukt 
ist. Indizien für eine Verarbeitung im Sinn des § 950 I 1 BGB sind eine höhere Verarbei-
tungsstufe, eine andere Bezeichnung oder eine Formveränderung des Ausgangsstoffs. 
Vorliegend wurde aus Aluminium Anhängerkupplungen gefertigt. Nach den genannten 
Kriterien liegen eine Verarbeitung und damit die Voraussetzungen für einen gesetz
lichen Eigentumserwerb vor. 

Etwas anderes könnte sich aus der Vereinbarung über den verlängerten Eigentumsvor-
behalt ergeben. 

Man könnte den Parteien zugestehen, den Herstellerbegriff um subjektive Erwägun-
gen anzureichern. In diesem Sinne hält es die Rechtsprechung, die darauf abstellt, in 
wessen Namen und wirtschaftlichen Interesse die Herstellung erfolgt.37 So könnte die 
Lumos AG nach der objektiven Verkehrsanschauung zur Herstellerin geworden sein.38 
Allerdings umgeht man auf diese Weise den zwingenden Charakter und die Unabding-
barkeit des § 950 BGB sowie dessen Rechtsfolgen durch eine dem Rechtsverkehr in 
der Regel unbekannte Parteiabrede.

Vertretbar ist überdies die Auslegung als antizipierte Sicherungsübereignung, §§ 929, 
930 BGB.39 Die Verarbeitungsklausel enthält demnach bereits die antizipierte Einigung 
über den Eigentumsübergang und über ein Besitzkonstitut im Sinn des § 930 BGB. 
Folgt man dieser letzten Ansicht ist die Lumos AG Sicherungseigentümerin geworden. 

(2)  Der Insolvenzverwalter müsste außerdem Besitzer ohne Recht zum Besitz sein. 
Vorliegend ist das Recht zum Besitz durch die Nichterfüllungswahl des Verwalters erlo-
schen, § 103 I InsO, so dass diese Voraussetzung vorliegt. 

(3)  Die Lumos AG hat einen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB. 

Hinsichtlich der Folgen dieses Anspruchs muss differenziert werden. 

Folgt man der Rechtsprechung, ist die Lumos AG Eigentümerin geworden und der An-
spruch stellt ein Aussonderungsrecht dar. Auch in der Insolvenz der Pellet GmbH kann 
die Herausgabe gefordert werden. 

37	 Vgl. BGH, NJW 1991, 1480, 1481. 
38	 Banken können auf diese Weise nicht als Hersteller angesehen werden, Lieferanten schon.
39	 Vgl. die ausführliche Diskussion dieser Frage in Übungsfall 2. 
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Folgt man der anderen Ansicht ist die Lumos AG Eigentümerin mit den Beschränkun-
gen des Sicherungseigentums geworden. Obwohl sie rechtlich gesehen Eigentümerin 
ist, hat sie in der Insolvenz nur ein Absonderungsrecht, § 51 Nr. 1 Var. 1 InsO, da letzt-
lich nur die Wirkungen eines Pfandrechts erzielt werden. Sie hat keinen Anspruch auf 
Herausgabe der Anhängerkupplungen, sondern auf den Erlös, der nach Verwertung der 
Anhängerkupplungen und Abzug der Kostenbeiträge verbleibt.40 Dies entspricht der 
Funktion der Sicherungsübereignung als besitzloses Pfandrecht.

3.  Einführungsfall

Die Pellet-GmbH hat zur Sicherheit eines Kredits alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen 
an ihre Hausbank abgetreten. Einige Zeit später liefert die Get-it AG der Pellet-GmbH GPS-
Navigationsgeräte unter verlängertem Eigentumsvorbehalt. Die Get-it AG hatte vor der Lieferung 
deutlich gemacht, dass sie ohne die Sicherheit eines verlängerten Eigentumsvorbehalts nicht 
liefern würde. Die Pellet-GmbH veräußert die Navigationsgeräte umgehend weiter. Schließlich 
wird das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Pellet-GmbH eröffnet. Welche Rechte hat 
die Get-it AG? 

Kunde

	 § 433 II BGB	 § 433 II BGB

	 § 433 II BGB
	 Get-it AG	 Hausbank

	 § 433 II BGB		  § 488 I 2 BGB

2) § 398 BGB	 Pellet GmbH	 1) § 398 BGB

Lösung

Zu klären ist, ob die Get-it AG Inhaberin der Forderungen ist, die der Pellet GmbH in-
folge der Veräußerung gegen ihre Kunden zustehen. 

Verlängerter Eigentumsvorbehalt

Ein verlängerter Eigentumsvorbehalt enthält eine Vereinbarung über (1) den Eigentumsvorbe-
halt, §§ 929, 158 I BGB, (2) die Einwilligung in die Veräußerung, § 185 I BGB, (3) die Vorausab-
tretung der durch Veräußerung erlangten Forderung, § 398 BGB, und (4) die Einwilligung in die 
Einziehung der Forderung.

40	 § 170 I 1 InsO. Die Kostenbeiträge für Feststellung und Verwertung ergeben sich aus § 171 InsO. 
Sie betragen insgesamt 9 % des Verwertungserlöses. Häufig werden vertraglich aber noch 
höhere Kostenbeiträge vereinbart, wenn sich die Verwertung schwierig gestaltet (nur schwierig 
verwertbare Vorjahreskollektion, etc.). 

Ex
ku

rs
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Die Forderungen wurden zunächst an die Bank und erst anschließend im Rahmen des 
verlängerten Eigentumsvorbehalts an die Get-it AG abgetreten. Nach dem Prioritäts-
grundsatz ist die Bank Forderungsinhaberin, sofern die Abtretung wirksam war. Mit 
Abschluss der Abtretung wäre sie dann an die Stelle der Pellet GmbH als Gläubigerin 
getreten, § 398 S. 2 BGB. Die Pellet GmbH könnte die Forderung nicht erneut abtreten. 
Der gutgläubige Erwerb einer Forderung kommt, abgesehen von der Abtretung unter 
Urkundenvorlage nach § 405 BGB, nicht in Betracht. 

Die Abtretung an die Bank könnte jedoch nach § 138 I BGB unwirksam sein.41 

Die Abtretung wäre sittenwidrig, wenn sie gegen das Anstandsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden verstoßen würde, wozu die herrschende Rechts- und Sozialmo-
ral und die Wertordnung des Rechts (v.a. Grundrechte in ihrer objektiven Funktion) 
zu berücksichtigen sind. Es haben sich verschiedene Fallgruppen herausgebildet. Eine 
solche Fallgruppe ist die Verleitung zum Vertragsbruch. Sittenwidrigkeit läge demnach 
vor, wenn der Sicherungsgeber durch die Globalzession faktisch dazu gezwungen wür-
de, seine Lieferanten dauerhaft über das Bestehen der Globalzession zu täuschen, um 
weiterhin Lieferungen von ihnen zu erhalten. Er könnte den Vertrag mit den Lieferanten 
als Sicherungsnehmern nicht einhalten. Eine derartige Verleitung zum Vertragsbruch 
ist objektiv sittenwidrig. Die Get-it AG würde ohne die Sicherheit eines verlängerten 
Eigentumsvorbehalts keine GPS-Geräte liefern. Die Pellet GmbH verletzt daher ihre 
vertraglichen Pflichten, wenn sie die Abtretung der Forderungen dennoch verspricht. 
Die objektiven Voraussetzungen des § 138 I BGB sind damit erfüllt. 

In subjektiver Hinsicht reicht es für den Schädigungswillen aus, wenn der Bank die die 
Sittenwidrigkeit begründenden Umstände bewusst sind. Nicht zuletzt, da es sich hier 
um die Hausbank handelt, kann davon ausgegangen werden, dass ihr bewusst ist, dass 
die Pellet GmbH Waren unter verlängertem Eigentumsvorbehalt erhält. 

Eine dingliche Verzichtsklausel, der gemäß die Bank als Sicherungszessionarin von 
vornherein auf die Abtretung von Forderungen verzichtet, die im Wege eines verlän-
gerten Eigentumsvorbehalts abgetreten wurden, liegt nicht vor.42 Die Globalzession ist 
daher nichtig.43 

Die Get-it AG ist Inhaberin der Forderungen geworden. Als solche kann sie ein Abson-
derungsrecht geltend machen, § 51 Nr. 1 Var. 2 InsO.44 

41	 Im Fall von Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann auch an § 307 I, II BGB angeknüpft werden. 
42	 Der BGH erkennt eine dingliche Teilverzichtsklausel gelegentlich im Wege der ergänzenden 

Vertragsauslegung an, um zumindest einen Teil der Zession zu retten. Dafür fehlt es hier aber an 
Sachverhalt. 

43	 Einen Freigabeanspruch gegenüber der Bank anstelle der Nichtigkeit gibt es nur bei Übersicherung, 
nicht bei der Kollision einer Globalzession mit verlängerten EVB.

44	 Es handelt sich nicht um ein Aussonderungsrecht. Obwohl der Get-it AG im Außenverhältnis alle 
Gläubigerrechte zukommen, ist sie im Innenverhältnis durch die Sicherungsabrede treuhänderisch 
gebunden. Die Forderungen sind wirtschaftlich gesehen der Pellet-GmbH zuzuordnen. 
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